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Beratungsfolge Abstimmung 

Gremium  Datum  Ja Nein Enth 

Hospitalrat öffentlich  24.11.2022 Vorberatung        

Gemeinderat in Stiftungssachen 

Hospital 

öffentlich  12.12.2022 Beschlussfassung        

 

 

Feststellung des Jahresabschlusses 2020, des Beteiligungsberichts 2020 und der 

Ergebnisverwendung der Hospitalstiftung 
 

I.   Beschlussantrag 

1. Der Gemeinderat in Stiftungssachen stellt nach § 95 und § 95b der Gemeindeordnung das Er-

gebnis und die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2020 wie in Anlage 1 dargestellt 

fest. 

2. Auf die detaillierte Abbildung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung als Anlage zum An-

hang des Rechenschaftsbericht nach § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

wird ab dem Jahr 2021 verzichtet. 

3. Nachfolgende außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Be-

richtsjahr 2020 noch nicht genehmigt und werden mit der Feststellung des Jahresabschlusses 

2020 nachträglich bewilligt: 

 

Ergebnisrechnung 

Nr. Bezeichnung Ergebnis 
2020 

verfügbar 
2020 

Überschreitung 

  Euro Euro Euro 

DR4700000 DR Abschreibung/Auflösung -1.566.543,00 1.426.000,00 -140.543,00 

Gesamt    -140.543,00 

 
Finanzrechnung 

Nr. Bezeichnung Ergebnis 
2020 

verfügbar 
2020 

Überschreitung 

  Euro Euro Euro 

B06-6120-02 Budget Tilgungsleistungen -1.911.582,73 193.300,00 -1.718.282,73 

Gesamt    -1.718.282,73 

 
Die Deckung ist jeweils gewährleistet. 
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4. Der Beteiligungsbericht, wie in Ziffer 9 des Rechenschaftsberichtes dargestellt, wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

II.  Begründung 

1. Jahresabschluss 2020 Hospital zum Heiligen Geist Biberach  
 
Das Ergebnis und die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2020 des Hospitals zum 

Heiligen Geist ist zur förmlichen Feststellung dargestellt (Anlage 1) und im beiliegenden Re-

chenschaftsbericht mit Anhang (Anlage 2) erläutert. 

 

Die Gemeindeordnung (GemO) sieht in § 95b Abs. 1 GemO vor, dass der Jahresabschluss in-

nerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat 

innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen ist. Die Jahresabschluss-

arbeiten 2020 des Hospitals wurden am 28.05.2021 abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2020 

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 

12.07.2021 zur Prüfung übergeben (§ 110 GemO). Die fristgerechte Aufstellung des Jahresab-

schlusses konnte als Folge der zusätzlichen Belastungen aus dem Doppik-Umstieg der Stadt, 

sowie nicht besetzter Stellen, nicht eingehalten werden. 

 

Die örtliche Prüfung wurde durchgeführt und mit Schlussbericht vom 18.10.2022 abgeschlos-

sen. In diesem Schlussbericht ist dargelegt, dass der Jahresabschluss 2020 des Hospitals fest-

gestellt werden kann. Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes ist als Anlage 3 dieser 

Vorlage beigefügt.  

 

2. Verzicht auf die Abbildung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Haushaltsplan in Teilhaushalte zu glie-

dern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert nach dem Produktplan Baden-Württemberg zu 

bilden. Hierbei handelt es sich nach dem VwV Produkt- und Kontenrahmen grundsätzlich um 

eine Pflichtanlage zum Rechenschaftsbericht, auf welche durch Beschlussfassung durch das 

Gremium verzichtet werden kann. Um im Jahresabschluss einen Vergleich auf Ebene der Teil-

haushalte wie im Haushaltsplan zu bekommen, werden im Rechenschaftsbericht zum Jahres-

abschluss 2020 die einzelnen Teilergebnishaushalte detailliert im Kapitel 10.7 dargestellt.  

 

Auf die Abbildung der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung soll in den folgenden Rechen-

schaftsberichten verzichtet werden. Im Haushaltsplan sind die Ergebnisse jeweils detailliert 

ausgewiesen. Daher geht bei einem Verzicht auf diese umfangreiche Darstellung kein Infor-

mationsdefizit einher. 

 

3. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 

Zusätzlich soll mit der Vorlage die Genehmigung zu den im Beschlussantrag aufgeführten 

über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 eingeholt werden. Eine aus-

führliche Erläuterung sowie die Darstellung der Deckung der Ausgaben ist dem Kapitel 7.2 des 

beigefügten Rechenschaftsberichts zu entnehmen.  

 

 

Leonhardt 

 

Anlage 1 - Feststellungsbeschluss_Hospital_2020 

Anlage 2 - RB_Hospital_2020-6 

Anlage 3 - Schlussbericht Jahresabschluss 2020 Hospital 
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